
§ 28b 
Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19), Verordnungsermächtigung 

 
(1) Arbeitgeber und Beschäftigte dürfen Arbeitsstätten, in denen physische Kontakte von 
Arbeitgebern und Beschäftigten untereinander oder zu Dritten nicht ausgeschlossen werden 
können, nur betreten und Arbeitgeber dürfen Transporte von mehreren Beschäftigten zur 
Arbeitsstätte oder von der Arbeitsstätte nur durchführen, wenn sie geimpfte Personen, genesene 
Personen oder getestete Personen im Sinne des § 2 Nummer 2, Nummer 4 oder Nummer 6 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 
V1) sind und einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen Testnachweis im Sinne 
des § 2 Nummer 3, Nummer 5 oder Nummer 7 der COVID-19- Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-
verordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) mit sich führen, zur Kontrolle verfüg-
bar halten oder bei dem Arbeitgeber hinterlegt haben. Sofern die dem Testnachweis zugrunde-
liegende Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist, darf diese abweichend von § 2 Nummer 7 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (Banz AT 08.05.2021 
V1) maximal 48 Stunden zurückliegen. Abweichend von Satz 1 ist Arbeitgebern und Beschäftig-
ten ein Betreten der Arbeitsstätte erlaubt, um 

 
1. unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme ein Testangebot des Arbeitgebers zur Erlangung eines 

Nachweises im Sinne des § 4 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 25. 
Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. September 
2021 (BAnz AT 09.09.2021 V1) geändert worden ist, wahrzunehmen oder 
 

2. ein Impfangebot des Arbeitgebers wahrzunehmen. 
 

Der Arbeitgeber hat seine Beschäftigten bei Bedarf in barrierefrei zugänglicher Form über die 
betrieblichen Zugangsregelungen zu informieren. 

 
(2) Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher in den folgenden Einrichtungen und Unternehmen 
dürfen diese nur betreten, wenn sie getestete Personen im Sinne des § 2 Nummer 6 der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind 
und einen Testnachweis mit sich führen: 
 
1. Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 mit der Maßgabe, dass Vorsorge- 

und Rehabilitationseinrichtungen, auch dann umfasst sind, wenn dort keine den Kranken-
häusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, und 
 

2. Einrichtungen und Unternehmen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 und 7. 
 

In oder von den in Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen behandelte, betreute, 
gepflegte oder untergebrachte Personen gelten nicht als Besucher im Sinne des Satzes 1. 
 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Für Arbeitgeber und Beschäftigte, die geimpfte Personen oder 
genesene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind, kann die 
zugrundeliegende Testung auch durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung 
erfolgen. Eine Testung nach Absatz 1 Satz 2 muss für Arbeitgeber und Beschäftigte, die geimpfte 
Personen oder genesene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind, 



höchstens zweimal pro Kalenderwoche wiederholt werden. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. Die in Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen sind verpflichtet, ein 
einrichtungs- oder unternehmensbezogenes Testkonzept zu erstellen. Im Rahmen des 
Testkonzepts haben sie Testungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 für alle 
Beschäftigten und Besucher anzubieten. 
 
(3) Alle Arbeitgeber sowie die Leitungen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und 
Unternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 Satz 1 durch Nachweiskontrollen täglich zu überwachen und regelmäßig zu 
dokumentieren. Alle Arbeitgeber und jeder Beschäftigte sowie Besucher der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Einrichtungen und Unternehmen sind verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis 
auf Verlangen vorzulegen. Soweit es zur Erfüllung der Pflichten aus Satz 1 erforderlich ist, darf 
der Arbeitgeber sowie die Leitung der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und 
Unternehmen zu diesem Zweck personenbezogene Daten einschließlich Daten zum Impf-, Sero- 
und Teststatus in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID- 19) verarbeiten. Die 
Daten dürfen auch zur Anpassung des betrieblichen Hygienekonzepts auf Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung gemäß den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes verwendet werden, 
soweit dies erforderlich ist. § 22 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. Die 
zuständige Behörde kann von jedem Arbeitgeber sowie von den Leitungen der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Einrichtungen und Unternehmen die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe 
erforderlichen Auskünfte verlangen. 
Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen sind verpflichtet, der 
zuständigen Behörde zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu 
übermitteln: 

 
1. Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Personen, die in der 

Einrichtung oder dem Unternehmen beschäftigt sind oder behandelt, betreut oder gepflegt 
werden oder untergebracht sind, sowie bezogen auf Besuchspersonen und 
 

2. Angaben zum Anteil der Personen, die gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft sind, 
jeweils bezogen auf die Personen, die in der Einrichtung oder dem Unternehmen beschäftigt 
sind oder behandelt, betreut oder gepflegt werden oder untergebracht sind. 
 

Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen dürfen den Impf- und 
Teststatus der Personen, die dort behandelt, betreut oder gepflegt werden oder untergebracht 
sind, erheben; diese Daten dürfen nur zur Beurteilung der Gefährdungslage in der Einrichtung 
oder dem Unternehmen im Hinblick auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) und zur 
Vorbereitung der Berichterstattung nach Satz 7 verarbeitet werden. 
Die nach Satz 3 und nach Satz 8 erhobenen Daten sind spätestens am Ende des sechsten Monats 
nach ihrer Erhebung zu löschen; die Bestimmungen des allgemeinen Datenschutzrechts bleiben 
unberührt. 

 
(4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätig-
keiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden 
betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, 
soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen. Die zuständigen Behörden für den Vollzug der 
Sätze 1 und 2 bestimmen die Länder nach § 54 Satz 1. 

 
(5) Die Verkehrsmittel des Luftverkehrs, des öffentlichen Personennahverkehrs und des öffent-
lichen Personenfernverkehrs dürfen von Fahr oder Fluggästen sowie dem Kontroll- und Service-
personal nur benutzt werden, wenn 



 
1. sie, mit Ausnahmen von Schülerinnen und Schülern und der Beförderung in Taxen, geimpfte 

Personen, genesene Personen oder getestete Personen im Sinne des § 2 Nummer 2, Nummer 
4 oder Nummer 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind und 
 

2. sie während der Beförderung eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) oder eine 
medizinische Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz) tragen. 

 
Eine Atemschutzmaske oder eine medizinische Gesichtsmaske muss nicht getragen werden von 
 
1. Kindern, die das 6. Lebensjahr noch  nicht vollendet haben, 

 
2. Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer 

ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine Atemschutz-
maske oder medizinische Gesichtsmaske tragen können, und 

 
3. gehörlosen und schwerhörigen Menschen und Personen, die mit ihnen kommunizieren, 

sowie ihren Begleitpersonen. 
 
Beförderer sind verpflichtet, die Einhaltung der Verpflichtungen nach Satz 1 durch stichproben-
hafte Nachweiskontrollen zu überwachen. Alle beförderten Personen sind verpflichtet, auf 
Verlangen einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen Testnachweis im Sinne 
des § 2 Nummer 3, Nummer 5 oder Nummer 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-
verordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) vorzulegen. Beförderer können zu 
diesem Zweck personenbezogene Daten zum Impf-, Sero- und Teststatus in Bezug auf die 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verarbeiten. 
 
(6) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
für einen befristeten Zeitraum vorzuschreiben, welche Maßnahmen die Arbeitgeber zur 
Umsetzung der Verpflichtungen nach dieser Vorschrift zu treffen haben und wie sich die 
Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen Pflichten, die sich aus dieser Vorschrift 
ergeben, zu erfüllen. In der Rechtsverordnung kann insbesondere das Nähere geregelt werden zu 
 
1. den in Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 genannten Pflichten, 

 
2. den in Absatz 3 genannten Überwachungs- und Dokumentationspflichten. 
 
(7) Diese Vorschrift gilt bis zum Ablauf des 19. März 2022. Eine auf Grund des Absatzes 6 Satz 
1 erlassene Rechtsverordnung tritt spätestens mit Ablauf des 19. März 2022 außer Kraft. Der 
Deutsche Bundestag kann durch im Bundesgesetzblatt bekanntzumachenden Beschluss einmalig 
die Fristen nach den Sätzen 1 und 2 um bis zu drei Monate verlängern. 
 




